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Breitbandversorgung - Glasfaseranschluss
in der Digelfeldhalle Hayingen am 23. Februar 2026, 19.00 Uhr

Die Digitalisierung in Hayingen nimmt weiter Fahrt auf – das Highspeed-Internet kommt! Im Rahmen eines Kooperationsver-
trages treibt die OEW Breitband GmbH den geförderten Breitbandausbau in der Stadt Hayingen voran. Durch die Förderung 
von Bund und Land sowie den Eigenmitteln des Unternehmens aus Ehingen werden unterversorgte Gebiete zukünftig mit 
leistungsstarken Glasfaserleitungen ausgestattet und dadurch die digitale Teilhabe der Bürger*innen am wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Leben in Hayingen gesichert. Alle Bürgerinnen und Bürger, die vom geförderten Breitbandausbau 
profitieren, haben bereits in den vergangenen Wochen ein Anschreiben mit allen weiteren Informationen zum Ausbau erhalten.
Im Zuge des Digitalisierungsprojektes laden wir alle Bürger*innen herzlich zu einer Informationsveranstaltung am 

23.02.2026 um 19 Uhr in der Digelfeldhalle in Hayingen ein.
Die OEW Breitband GmbH wird gemeinsam mit dem Ing. Büro seim & partner und dem kommenden Netzbetreiber zollernalb-data 
GmbH umfassend über das Projekt, den zeitlichen Ablauf und künftige Anschlussmöglichkeiten informieren. Im Nachgang wird es 
die Möglichkeit für offene Fragen aller Bürger*innen geben. Darüber hinaus können Sie gerne an diesem Abend die dem Anschrei-
ben beigefügte und von Ihnen unterzeichnete Gestattungs- und Nutzungsvereinbarung bei der Firma seim & partner abgeben.

Informationen zum geförderten Breitbandausbau durch die OEW Breitband GmbH

Stadt Hayingen
Wahlkreis 61 Hechingen-Münsingen

Wahlbekanntmachung der Stadt Hayingen zur 
Landtagswahl am 08. März 2026

1. 	� Am 08. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von 
Baden-Württemberg statt.

	 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. 	� Die Stadt Hayingen ist in 4 allgemeine Wahlbezirke und 1 Brief-

wahlbezirk eingeteilt:
Wahlbezirk    Abgrenzung des Wahlbezirks    Lage des Wahlraums   
01101              Hayingen, Oberwilzingen               Stadthaus Kaplanei
                         Ehrenfels, Wimsen                          Kaplaneistraße 1
                                                                                    - rollstuhlgerecht - 

02101              Anhausen, Indelhausen,                Rubin im Tal, Anhausen
                         Kochstetten, Hülbenhof,                Hanfgärten 2
                         Maisenburg                                       -   rollstuhlgerecht - 

03101               Ehestetten, Maxfelden                     Haus der Lilie, Ehestetten
                                                                                    Obere Kirchstraße 15
                                                                                    - rollstuhlgerecht -

04101              Münzdorf, Weiler, Derneck            Bürgerhaus, Münzdorf
                                                                                    Lautertalstraße 49
                                                                                    - rollstuhlgerecht -       

Briefwahl       Stadt Hayingen                                 Rathaus Hayingen
                                                                                      Marktstraße 1, Sitzungssaal
                                                                                    1. Obergschoss
                                                                                   - nicht barrierefrei -                        

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 26.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die wahl-
berechtigte Person zu wählen hat. Der Briefwahlvorstand tritt ab 
15.30 Uhr zur Zulassung der Wahlbriefe und zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses ab 18.00 Uhr im Rathaus Hayingen, Markt-
straße 1, Sitzungssaal, 1. Obergeschoss, zusammen.​
3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen 
ist.
Die Wählenden haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identi-
tätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln . Jede wahlberechtigte 
Person erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel 
ausgehändigt.
Jeder/jede Wählende hat eine Erststimme und eine Zweitstim-
me.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) �für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 

der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zuge-
lassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei Kreis-
wahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem die Angabe 
Einzelbewerber und rechts von dem Namen jedes Bewerbers 
einen Kreis für die Kennzeichnung,
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Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den ärztlichen 
Notfalldienst (allgemein,-  
kinder-, augen- und HNO-
ärztlicher Notfalldienst) 116117 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis 
Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen

Öffnungszeiten: 
Mo	 18 - 22 Uhr, 
Di		 18 - 22 Uhr; 
Mi		 18 - 22 Uhr; 
Do	 18 - 22 Uhr; 
Fr		  18 - 22 Uhr, 
Sa, So und Feiertage	 8 - 22 Uhr.

Kinder Notfallpraxis Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen

Öffnungszeiten:Sa, So und Feiertage       
9 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr.

Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Infor-
mationen zu unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage 
einsehen: https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/
notfallpraxis-finden

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der 
Tel. 01801 / 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen 
finden Sie unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-
notdienst/. Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarzt-
praxen in Ihrer unmittelbaren Umgebung Notdienst haben.

Apothekennotdienstbereitschaft
Unter folgender kostenfreier Rufnummer können Sie zuver-
lässig und tagesaktuell erfahren, welche Apotheke Notdienst- 
bereitschaft hat: 0800 / 00 22 833 (24 Stunden erreichbar) 
www.aponet.de

Sozialstation St. Martin Engstingen
Team Süd · Hauptstraße 19 · 72539 Pfronstetten
Telefon: 07388 99357-22 · www.sozialstation-engstingen.de

Kathis Pflege GmbH
Bahnhofstraße 1, 72537 Mehrstetten
Tel. 07381 9342677
info@kathis-pflegeteam.de, www.kathis-pflegeteam.de

Hospizgruppe Hayingen - Pfronstetten - Zwiefalten
Leitung: Manuela Otto
Tel. 07373-921480, Mobil:  0174 9030193
hospizgruppe-zwiefalten@web.de

Nachbarschaftshilfe Hayingen
Einsatzleitung: Gertrud Schädle, Tel. 07386/1302

PORT Gesundheitszentrum - Pflegestützpunkt
Terminvereinbarungen sind auch zu Hausbesuchen – mög-
lich unter: Tel.: 07387 984146-2
Email: pflegestuetzpunkt-suedliche-alb@kreis-reutlingen.de

Notrufe
Polizei� 110
Feuerwehr/Rettungsdienst� 112
Gas-Störungsstelle� 0800 0824505
EnBw Hotline, Strom Störung� 0800 3629477

	 b) ��für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

	�� Der/die Wählende gibt seine Erststimme in der Weise ab,
	 - �dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-

druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 
sie gelten soll,

		  und seine Zweitstimme in der Weise,
	 - �dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem 
besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.

4. 	� Wählende, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises

	 oder
	 b) durch Briefwahl
	 teilnehmen.
	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeis-

teramt einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

5. 	� Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabga-
be ungültig ist, wenn der Stimmzettel eine Änderung, einen 
Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die Person des/
der Wählenden hinweisenden Zusatz enthält. Bei der Brief-
wahl gilt außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine 
derartige Äußerung befindet sowie bei jeder sonstigen Kenn-
zeichnung des Stimmzettelumschlags.

6. 	� Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzu-
lässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inter-
essenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des 
Landtagswahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 
und 3 des Strafgesetzbuches).
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7. 	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss der Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich . Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

Hayingen, 17.02.2026

gez. Holzbrecher
Bürgermeisterin

 

 

Die Stadt Hayingen mit 2.250 Einwohnern ist Luftkurort und gehört zu 
den beliebten Ferien- und Ausflugsorten auf der schwäbischen Alb. 

Die bisherige Stelleninhaberin wird in den Ruhestand treten. Die Stadt 
Hayingen sucht deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

 Leitung für das Haupt- und Bauamt  
 (m/w/d) mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % (39 Std. bzw.  
41 Std. Woche). Die Stelle ist unbefristet und grundsätzlich teilbar.

Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
·  Amtsleitung mit Führungsaufgaben für das Haupt- und Bauamt
·  interne Stellvertretung der Bürgermeisterin 
·  Bauverwaltung (gemeindliche Bearbeitung der Baugesuche,  
   Bauleitplanung)
·  Leitung des Ordnungsamts
·  Geschäftsstelle des Gemeinderats
·  Leitung des Personalamts
·  Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Ortsrecht, Vertragsrecht)
·  Organisation des Dienstbetriebs, Vorbereitung von Grundsatz- 
   angelegenheiten
Der endgültige Zuschnitt des Aufgabengebiets bleibt vorbehalten.

Wir erwarten von Ihnen:
·  ein abgeschlossenes Studium im gehobenen Verwaltungsdienst  
   (Dipl. Verwaltungswirt/in (FH) oder Bachelor of Arts – Public  
   Management oder eine vergleichbare Qualifikation
·  hohe Auffassungsgabe, Organisationsgeschick und Belastbarkeit
·  fundierte Kenntnisse der Gemeindeordnung
·  Erfahrung in der Personalführung
·  strukturierte, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise
·  soziale Kompetenz, Entscheidungsfreude und Flexibilität
·  vertrauensvolle, teamfähige u. verantwortungsbewusste Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen:
·  eine unbefristete Vollzeitstelle mit Bezahlung bis A13 oder eine  
   entsprechende Vergütung nach TVöD
·  flexible Arbeitszeiten und laufende Fortbildungen
·  ein gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team
·  eine Einarbeitung durch die Stelleninhaberin

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder per Email (als 
PDF-Datei) bewerbung@hayingen.de bis spätestens 01. März 2026  
bei der Stadt Hayingen, Marktstraße 1, 72534 Hayingen. Für Fragen 
und Auskünfte wenden Sie sich gerne an Bürgermeisterin Holzbrecher  
(Tel.: 07386/9777-30, Email: ulrike.holzbrecher@hayingen.de) oder  
die Stelleninhaberin Frau Bortfeldt (Tel.: 07386/9777-29, Email:  
sigrid.bortfeldt@hayingen.de).
Diese Stellenausschreibung finden Sie auch unter www.hayingen.de

Restmülltonne und Biotonne
Abholung am Freitag, 20. Februar 2026, ab 06.00 Uhr

Papiertonne in Hayingen mit Oberwilzingen, 
ohne Ehestetten
Abholung am Donnerstag, 26. Februar 2026, ab 6.00 Uhr

 
Problemstoffmobil:  
Annahme von Elektrokleingeräten
Vom 5. Februar bis 18. März 2026 ist das Problemstoffmobil wie-
der im Entsorgungsgebiet des Landkreises Reutlingen unterwegs 
(ohne die Städte Reutlingen, Metzingen und Pfullingen). Neben 
vielen Schadstoffen werden am Mobil auch kleine Elektrogeräte 
angenommen.
Hayingen-Ehestetten 
Steige 2, Platz neben Gasthof Hirsch
Mittwoch 04.03.2026 von 08:30 bis 09:00
Hayingen 
Bauhof, Zwiefalter Straße 27
Mittwoch 04.03.2026 von 09:30 bis 11:00

Akkus entfernen
Als Elektrokleingerät zählt am Mobil alles, was an jeder Kante 
weniger als 30 Zentimeter lang ist. Aus Platzgründen sind alle 
größeren Geräte von der Annahme ausgeschlossen.
Viele Elektrogeräte sind mit Akkus oder Batterien bestückt. Sind 
die Stromspeicher ohne Werkzeug zu entnehmen, müssen sie 
schon zu Hause entfernt werden. Die Akkus und Batterien können 
dem Personal am Mobil separat übergeben werden. Gerade nicht 
entfernte Akkus in Elektrogeräten haben in Entsorgungsanlagen 
schon viele Brände verursacht.
Von A bis Z zählen zu den Kleingeräten beispielsweise Armband-
uhren, Bügeleisen, Fernbedienungen, Haartrockner, Hand- und 
Stabmixer, Handys, Rasierapparate, Rauchmelder, Schuhe mit 
LED-Leuchtfunktion, Telefone und elektrische Zahnbürsten. Pro 
Anlieferer können maximal acht Geräte abgegeben werden.
Bei Geschäften mit Elektroartikeln im Sortiment können Bürgerin-
nen und Bürger ihre Kleingeräte ebenfalls kostenfrei entsorgen. 
Vor allem Elektromärkte und Baumärkte, aber auch Discounter 
und Supermärkte, müssen bis zu drei Kleingeräte ohne Kauf eines 
Neugerätes zurücknehmen.
Elektrogeräte jeder Größe und Problemstoffe können auch ganz-
jährig kostenfrei beim Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteich 
abgegeben werden. Der Wertstoffhof hat montags bis freitags 
von 07:00 bis 16:45 Uhr und samstags von 08:00 bis 11:45 Uhr 
geöffnet.
Mehr Informationen finden sich online unter www.kreis-reutlingen.
de/abfallwirtschaft und in der App „AbfallKreisRT“.

Jetzt für den Inklusionspreis 2026 im  
Landkreis Reutlingen bewerben
Mit dem Inklusionspreis 2026 würdigt der Landkreis Reutlingen 
bereits zum vierten Mal herausragendes Engagement für gelebte 
Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe in unserer Gesellschaft. 
Der Preis zeichnet Projekte, Initiativen oder Einzelpersonen aus, 
die sich in besonderer Weise für Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen einsetzen und neue Wege für ein vielfältiges Mitei-
nander eröffnen.
Im Landkreis Reutlingen gibt es an vielen Stellen gute Ideen und 
Maßnahmen, die Menschen mit Behinderungen die Chance er-
möglichen, am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Ebenso gibt 
es engagierte Menschen, die "auf leisen Sohlen" eine tolle Arbeit 
für eine inklusive Gesellschaft leisten.
Der Inklusionspreis ist mit insgesamt 6 000 Euro dotiert und wird 
auf maximal zwei Preisträgerinnen und Preisträger aufgeteilt. 
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Das Preisgeld wird von der Kreissparkasse Reutlingen gestiftet. 
Zudem wird ein Ehrenpreis für außergewöhnliches persönliches 
Engagement für Inklusion vergeben. Dieser Ehrenpreis geht in 
Form einer individuellen Auszeichnung durch Landrat Dr. Fiedler 
an eine einzelne Person, die sich in besonderer Weise für eine 
inklusive Gesellschaft einsetzt.
Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury. Die 
Preisverleihung findet im Rahmen einer festlichen Veranstaltung 
am Dienstag, 30.06.2026, ab 19:00 Uhr im Sparkassenforum 
Metzingen statt. Die Preisträgerinnen und -träger sowie Projekte 
werden mit kurzen Videoclips vorgestellt.
Weitere Informationen zum Inklusionspreis sowie die Bewer-
bungsformulare und Videoclips zu den Preisträgerinnen und 
Preisträgern der letzten Jahre sind hier zu finden: https://www.
kreis-reutlingen.de/Inklusionspreis

Infoabende für Eltern mit Teenagern
Mit der Elternbildungsreihe „Freiheit in Grenzen“ bietet die Fa-
milien- und Jugendberatung mehrere Veranstaltungen für Eltern 
von Jugendlichen an. Sie startet am Donnerstag, den 26. Februar 
2026, um 19:00 Uhr, mit einer Online-Einführung. Alle Termine 
können einzeln oder als gesamte Reihe besucht werden. Die kos-
tenlosen Angebote richten sich an Elternpaare sowie interessierte 
Mütter und Väter.
„Freiheit in Grenzen“ gibt praktische Tipps für den Familienalltag. 
Die Veranstaltung zeigt, wie Eltern ihre Kinder zu wichtigen The-
men - etwa beim Umgang mit Stimmungsschwankungen, Gewalt, 
Medien, Alkohol und Drogen, sowie Sexualität in der Jugend be-
gleiten können.
Dabei geht es auch um eine respektvolle Eltern-Kind-Beziehung, 
den Umgang mit eigenen Gefühlen, klare Regeln und Verantwor-
tung. Außerdem steht die Präsenz der Eltern und das Achten auf 
die Bedürfnisse der Jugendlichen besonders im Fokus, vor allem 
in schwierigen Situationen.
Wer sich zu der Themenreihe anmelden möchte, kann eine E-Mail 
an die familienberatung.reutlingen@kreis-reutlingen.de schrei-
ben. Auch eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 
07121 947-9060 ist möglich.
Weitere Informationen finden sich unter: https://www.kreis-reut-
lingen.de/termin/Freiheit-in-Grenzen-event-appointment13081

Veranstaltungsreihe zur regionalen  
Vermarktung
Am 24. Februar und 24. März 2026 startet das Kreislandwirt-
schaftsamt Reutlingen unter dem Titel „Regionale Vermarktung 
im Fokus“ in eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Ziel über 
regionale Vermarktungswege zu informieren, Möglichkeiten zum 
Austausch zu bieten und damit alle Landwirtinnen und Landwirte 
in der Vermarktung ihrer Produkte zu stärken und zu unterstützen.
24. Februar 2026, 19:00 bis 21:30 Uhr - Marktblick in die Re-
gion (online)
Als Fundament aller Überlegungen zur regionalen Vermarktung 
dient eine möglichst umfassende aktuelle Marktanalyse, durch 
die Dr. Stefanie Vogt führt (Abteilungsleitung „Agrarmärkte und 
Qualitätssicherung“ der LEL Schwäbisch Gmünd). Ergänzt wer-
den die Ausführungen durch die Bio-Musterregion (Julia Renz), 
ALBGEMACHT e. V. (Frank Zeeb) und die Erzeugergemeinschaft 
Albkorn (Michael Haug), die jeweils Einblicke in ihre Kooperations-
strukturen mit Landwirtinnen und Landwirten gewähren, sodass 
sich anschließend ein Überblick über regionale Nachfragepoten-
ziale ergibt.
24. März 2026, 19:00 bis 21:00 Uhr - Vermarktungswege för-
dern lassen, aber wie? (Präsenzveranstaltung im Kreisland-
wirtschaftsamt, Schillerstraße 40 in 72525 Münsingen)
Die Teilnehmenden bekommen durch Adelheid Schnitzler ei-
nen Überblick zu den Fördermöglichkeiten im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb. Zudem stellt Lea Spaeth vom Regierungsprä-
sidium Tübingen die Möglichkeiten der einzelbetrieblichen För-

derung im Rahmen des Agrarinvestitionsförderprogramms (AFP) 
vor. Hierbei besteht auch die Möglichkeit zum Austausch mit der 
jeweiligen Expertin. Ein Praxisbericht von Familie Kern aus Rom-
melsbach, die bereits einen Hofladen und einen Legehennenstall 
im Rahmen des AFP umgesetzt hat, bietet praktische Tipps und 
Erfahrungen zur Umsetzung von geförderten Bauprojekten.
Die Veranstaltungsreihe soll im Sommer mit Praxisabenden zum 
Anbau und zur Vermarktung von Nischenkulturen wie Hirse, Ki-
chererbse, Kümmel, Lein, Soja und Quinoa weitergeführt werden. 
Darüber wird rechtzeitig informiert.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich un-
ter: https://reutlingen.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Ver-
anstaltungskalender_RT
Anmeldefristen für die jeweilige Veranstaltung sind der 23. Februar 
2026 und der 23. März 2026.
Alle Termine finden sich auch auf der Internetseite des Landkrei-
ses unter: www.kreis-reutlingen.de/veranstaltungen

Landkreis Reutlingen startet Vormerkung für 
Ganztagsbetreuung ab 2026
Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht ein gesetzlicher Anspruch 
auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter, beginnend 
mit der 1. Klasse und den Juniorklassen. Der Landkreis Reut-
lingen bereitet die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes 
(GaFöG) vor und startet hierfür eine zentrale Vormerkung des Be-
treuungsbedarfs.
Der Rechtsanspruch umfasst eine Betreuung von bis zu acht 
Stunden pro Schultag sowie eine Betreuung in den Schulferien. 
Ausgenommen sind dabei bis zu 20 Schließtage während der 
Ferien. Um den zukünftigen Betreuungsbedarf verlässlich planen 
zu können, ist eine Vormerkung durch die Eltern erforderlich.
Der Landkreis übernimmt diese Vormerkung zum Stichtag 15. 
März 2026. Alle Eltern, deren Kinder im Schuljahr 2026/2027 in 
die erste Klasse oder eine Juniorklasse eingeschult werden, er-
halten bei der Schulanmeldung einen persönlichen Einmal-Code. 
Mit diesem Code kann der Betreuungsbedarf online ab dem 13. 
Februar 2026 über ein zentrales Vormerkungs-Tool angegeben 
werden.
Im Online-Tool wählen die Erziehungsberechtigten die zukünfti-
ge Schule sowie die gewünschten Betreuungsangebote aus und 
geben den Bedarf an Ferienbetreuung an. Bis zum 15. März 2026 
können die Angaben eingesehen und korrigiert werden. Nach Ab-
lauf des Stichtags können weiterhin Nachmeldungen oder Ände-
rungen bei unvorhersehbarem Bedarf erfolgen
Die erhobenen Daten bilden eine wichtige Grundlage für die Pla-
nung und den Ausbau der Ganztags- und Ferienbetreuung im 
Landkreis. Sie ermöglichen es Kommunen und Schulträgern, 
bedarfsgerechte Angebote aufzubauen.
Weitere Informationen zur Vormerkung finden sich auf der Home-
page des Landkreises unter www.kreis-reutlingen.de/Schulkind-
betreuung
Bei Fragen steht die Fachstelle Ganztagesförderung zur Verfü-
gung: schulkindbetreuung@kreis-reutlingen.de

Spielend lernen mit dem Kreisarchiv Reutlin-
gen: Neues Burgen-Memory macht regionale 
Geschichte erlebbar
Ist das die Schülzburg oder der Hohenwittlingen? Baldeck oder 
Bichishausen? Mit dem neuen Burgen-Memory des Kreisarchivs 
Reutlingen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene spiele-
risch die Burgen und Schlösser im Landkreis Reutlingen entde-
cken und voneinander unterscheiden.
Das Memory-Spiel ist Teil der archivpädagogischen Arbeit des 
Kreisarchivs. Einen weiteren Schub für die archivpädagogische 
Arbeit erwartet das Kreisarchiv mit dem Bezug des Neubaus des 
Landratsamts. In den bisherigen Räumlichkeiten fehlte bislang der 
Platz, um ganze Schulklassen angemessen betreuen zu können.
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Mehr erfahren – online und vor Ort
Wer sein Wissen über die Burgen und Schlösser im Landkreis 
Reutlingen spielerisch testen möchte, kann das Burgen-Memory 
direkt im Kreisarchiv Reutlingen, Bismarckstraße 16 in 72764 
Reutlingen erwerben.
Einfach kurz Bescheid geben, telefonisch unter 07121 480-1325 
oder via E-Mail an kreisarchiv@kreis-reutlingen.de. Vertiefende 
Informationen zu allen rund 80 bekannten Burgen und Schlössern 
im Landkreis inklusive des aktuellen Forschungsstands bietet zu-
dem die Website des Kreisarchivs unter www.unsere-burgen.de.

Sachgerechte Dokumentation nach Pflanzen-
schutz- und Düngerecht
Das Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen lädt am Montag, den 02. 
März, und am Dienstag den 03. März 2026, jeweils um 20:00 Uhr, 
zu einer Onlineveranstaltung mit dem Schwerpunkt Dokumenta-
tionsvorgaben im Fachrecht ein.
Seit Anfang des Jahres gelten geänderte Vorgaben im Zusam-
menhang mit der Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnah-
men. Deshalb wird schwerpunktmäßig auf das neue Programm 
PSM-DOK eingegangen, welches jedem Flächenbewirtschaften-
den kostenfrei zur Verfügung steht.
Des Weiteren werden die Dokumentationspflichten aus der Dün-
geverordnung näher beleuchtet und die hierfür notwendigen 
kostenfreien Programme des Landes Baden-Württemberg vor-
gestellt.
Parallel zur Veranstaltung kann die Dokumentation mit dem Pro-
gramm Düngung BW auf Basis der eigenen Betriebsdaten umge-
setzt werden. Für die Nutzung des Programms PSM-DOK müssen 
vorab Zugangsdaten unter https://www.psmdok.de/Apps/Web-
Objects/PSMDok.woa beantragt werden.
Während dieser Veranstaltung werden auch fachliche Fragen zu 
den genannten Themen und Programmen beantwortet.
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich unter: https://
reutlingen.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Veranstaltungs-
kalender_RT
Den Teilnahme-Link erhalten Interessierte am Tag vor der jeweili-
gen Veranstaltung per E-Mail. Die Teilnahme ist jeweils kostenlos.

Dritter Landkreis-Talk lädt zum Mitdenken ein 
- Krise als neue Normalität
Der Landkreis Reutlingen lädt auch in diesem Jahr seine Bürgerin-
nen und Bürger wieder zu einer spannenden Podiumsdiskussion 
ein: Im Fokus des dritten Landkreis-Talks am Mittwoch, 18. März 
2026, steht das Thema „Krise als neue Normalität - zwischen 
Dauerstress und Resilienz?“. Los geht es um 18:00 Uhr in der 
Sternberghalle in Gomadingen. Der Einlass startet um 17:30 Uhr.
„Unser heutiger Alltag ist gespickt mit Krisen aller Art - seien sie 
gesellschaftlich, politisch, umwelttechnisch oder persönlich. 
Überall warten Herausforderungen, die gemeistert werden wollen. 
Darum gehe ich zusammen mit zwei Expertinnen der Frage nach, 
wie wir unsere Resilienz stärken und wieder zu mehr Optimismus 
in der Gesellschaft beitragen können“, beschreibt Landrat Dr. Ul-
rich Fiedler den dritten Landkreis-Talk.
Als Podiumsteilnehmerinnen konnte das Landratsamt Reutlingen 
in diesem Jahr Dr. Donya Gilan, Psychologin und Wissenschaft-
lerin, sowie Christiane Stieler, Rektorin der Jos-Weiß-Schule in 
Reutlingen gewinnen.
In ihrer Keynote wird Dr. Donya Gilan darauf eingehen, wie sich 
Dauerkrisen auf Menschen auswirken und was dies für die eige-
ne, aber auch für die gesellschaftliche Resilienz bedeutet. Hierfür 
lässt sie wissenschaftliche Erkenntnisse aus Psychologie, Neuro-
wissenschaft und Gesellschaftsforschung einfließen.
Christiane Stieler ist seit vielen Jahren als Geschäftsführende 
Schulleiterin für die Grundschulen der Stadt Reutlingen tätig und 
hat einen guten Einblick, welche Gedanken und Sorgen junge 
Menschen umtreiben. Sie wird die Podiumsrunde mit ihren Er-
fahrungen mitten aus dem Schulalltag bereichern.

Den Abend moderieren wird, wie auch in den beiden Jahren zuvor, 
Ute Brucker. Sie ist aus verschieden TV-Formaten bekannt.
Das anschließende Get-together bildet einen gemütlichen Aus-
klang für den Abend und bietet den Gästen die Möglichkeit, sich 
mit den Podiumsteilnehmerinnen und Landrat Dr. Ulrich Fiedler 
auszutauschen.
Weitere Informationen
Der „Landkreis-Talk“ findet einmal jährlich statt und nimmt ak-
tuelle gesellschaftliche Themen in den Blick. Die Veranstaltung 
ist barrierefrei zugänglich und wird in die Deutsche Gebärden-
sprache übersetzt. Während des Abends werden Film- und Fo-
toaufnahmen zur weiteren Verwendung gemacht, zudem wird die 
Veranstaltung aufgezeichnet.
Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmel-
dung über www.eveeno.com/landkreis-talk-2026 gebeten. Das 
Landratsamt Reutlingen freut sich auf viele Besucherinnen und 
Besucher.

Kreistag
Einladung und Tagesordnung
Sitzung am Mittwoch, den 25.02.2026, 15:00 Uhr, im Landratsamt 
Reutlingen, Großer Sitzungssaal, Bismarckstraße 47.
öffentlich
1.	 Einwohnerfragestunde
HAUSHALT 2026/2027
2.	� Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 

2026 und 2027 des Landkreises Reutlingen und des gemein-
defreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";

	 Haushaltsreden der Fraktionen
3.	 Stellenplan 2026 und 2027
4.	� Investitionsprogramm 2026 bis 2030 für die Kreisstraßen - 

Fortschreibung
5.	� Ausbau der Kreisstraßen K 6747/6749 in der Ortsdurchfahrt 

Pfronstetten-Aichelau
	 a) Zustimmung zur Planung
	 b) Zustimmung zur Ausschreibung der Bauleistung
6.	 Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst
	 a) �Besondere Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der 

Stadt Reutlingen über die Kostenregelung für den Betrieb 
der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst

	 b) �Vereinbarung über Nachzahlung des Personalkostenanteils 
an die Stadt Reutlingen für die Jahre 2016 bis 2025

7.	� Mietkostenzuschuss für die Allgemeinflächen im „PORT-Ge-
sundheitszentrum Schwäbische Alb“ in Hohenstein

8.	� Zuschussantrag des „Vereins zur Hagelabwehr im Landkreis 
Reutlingen e. V.“

9.	� Zuschussantrag des Vereins adis e. V. zur Antidiskriminie-
rungsberatung im Landkreis Reutlingen

10.	�Förderung von FERDA international des Fördervereins Fami-
lienforum Reutlingen e. V.

11.	�Förderung von Refugio Stuttgart e. V. - Regionalstelle Tübin-
gen

12.	�Antrag auf Übernahme der Krankenkassenbeiträge für die 
obligatorische Anschlussversicherung für Asylbewerberleis-
tungsempfänger im Grundleistungsbezug

13.	�Antrag des Geschichtsvereins Zwiefalten e. V. auf institutio-
nelle Förderung

14.	�Beteiligung an den Kosten der Qualifizierung von Berufsbe-
treuern im Landkreis Reutlingen

15.	�Förderung des Diakonischen Betreuungsvereins e. V. (DBV) 
im Landkreis Reutlingen

16.	�Zuwendungsvereinbarung mit dem Verein Arbeiterbildung e. 
V. (Arbi e. V.) für das Arbeitslosenberatungszentrum

17. �Verlängerung der Zuwendungsvereinbarungen zur Förderung 
der freien Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII

18.	Förderung der Mobilen Jugendarbeit im Landkreis Reutlingen
19. Förderung der Schulsozialarbeit im Landkreis Reutlingen
20. �Förderung der Jugendberufshilfe im Projekt "Fit for life" der 

ridaf Reutlingen gGmbH
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21. Förderung des Kreisjugendrings Reutlingen e. V.
22. �Zuwendungsvereinbarungen mit dem Diakonieverband Reut-

lingen zur Förderung der Suchtberatung, Erziehungsberatung, 
Schuldner- und Insolvenzberatung und zur Beratung bei häus-
licher Gewalt

23. �Förderung des Baden-Württembergischen Landesverbands 
für Prävention und Rehabilitation gGmbH (bwlv) für Psycho-
soziale Beratung/Suchtberatung

24. Förderung des Tagesmütterverein e. V. Reutlingen
25. Förderung des Vereins Autismus verstehen e. V.
26. �Förderung der Sozialraumarbeit und Ausweitung auf weitere 

Standorte
27.  �Förderung des Ausbaus der Ganztagsbetreuung im Landkreis 

Reutlingen – GaFöG______________

28. �Verabschiedung der Haushaltssatzungen mit Haushaltsplä-
nen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 des Landkreises 
Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk 
Münsingen"

29. �Einleitung von Brandschutz- und Unterhaltungsmaßnahmen 
an den Beruflichen Schulen des Landkreises in 2026

30. Mitteilungen/Anfragen

Mit freundlichem Gruß

gez. Dr. Ulrich Fiedler
Landrat

Einladung zum Workshop: Familie in Balance
Eltern sein, Berufstätigkeit, Partnerschaft...und dann auch noch 
Zeit für mich selbst? Die Familien- und Jugendberatung lädt an 
zwei Abenden, Montag, 02. März 2026, sowie am Montag, 16. 
März 2026, jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr, zu einem kostenlosen 
Workshop ein. Treffpunkt ist die Familien- und Jugendberatung 
Reutlingen, Charlottenstraße 25, 72764 Reutlingen.
Im Fokus steht, wie Eltern ihre verschiedenen Aufgaben und Rol-
len besser vereinbaren können. Wie gelingt es Müttern und Vätern, 
Familie, Partnerschaft und Beruf unter einen Hut zu bringen, ohne 
die eigenen Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren?
Wer sich zu dem zweiteiligen Workshop anmelden möchte, kann 
eine E-Mail an die familienberatung.reutlingen@kreis-reutlingen.
de schreiben. Auch eine telefonische Anmeldung unter der Tele-
fonnummer 07121 947-9060 ist möglich.
Die Familien- und Jugendberatung freut sich auf einen offenen 
Austausch mit den Interessierten.

 
Närrisches Treiben im Regierungspräsidium 
Tübingen
Masken, Hästräger und bunte Gestalten beim traditionellen 
Narrenempfang am 10. Februar 2026 im Regierungspräsidium 
Tübingen
Mit närrischer Musik zogen am Dienstag, 10. Februar 2026, Häs-
träger der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünf-
te, der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte, des 
Verbandes Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine, des 
Alemannischen Narrenrings, des Närrischen Freundschaftsringes 
Neckar-Gäu, des Narrenfreundschaftsringes Zollernalb, der Nar-
renfreunde Heuberg und des Narrenringes Alb-Lauchert in das 
Regierungspräsidium Tübingen ein.

 
Auswirkungen gestiegener Krankenkassenbeiträge auf die 
Rente - Ab März 2026 werden Zusatzbeiträge berücksichtigt
Zum Januar haben viele Krankenkassen erneut ihren Zusatzbei-
trag für Versicherte erhöht. Ab März fällt die überwiesene Rente 
der davon betroffenen Rentnerinnen und Rentner entsprechend 

geringer aus. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW) hin.
Wie hoch der individuelle Zusatzbeitragssatz einer Krankenkasse 
für ihre Mitglieder ausfällt, legt die jeweilige Krankenkasse selbst 
fest. Die Mitglieder haben durch ein Sonderkündigungsrecht die 
Möglichkeit, in eine günstigere Krankenkasse zu wechseln, wenn 
die bisherige Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erstmalig erhebt 
oder erhöht. Der GKV-Spitzenverband aktualisiert regelmäßig eine 
Übersicht mit allen Krankenkassen und ihren Zusatzbeiträgen. 
Die Übersicht kann über www.gkv-spitzenverband.de abgerufen 
werden.
Rentenversicherung übernimmt Hälfte des Zusatzbeitrags 
Wie beim regulären Krankenkassenbeitrag übernimmt die DRV 
für Rentnerinnen und Rentner hinsichtlich des Zusatzbeitrags die 
Hälfte der Kosten. Diesen Anteil leitet sie direkt an die jeweilige 
Krankenkasse weiter. Hat eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag 
also beispielsweise um 0,4 Prozent (durchschnittliche Erhöhung 
des Zusatzbeitrages 2026) erhöht, erhalten Betroffene 0,2 Prozent 
weniger Rente. Bei einer Bruttorente in Höhe von 1.000 Euro ergibt 
das eine um zwei Euro niedrigere Auszahlung.
Keine Auswirkungen für Januar und Februar 
Für die Rentenzahlung im Januar und Februar 2026 wurden die zu 
zahlenden Krankenversicherungsbeiträge weiter auf Grundlage 
des bisherigen Beitrags berechnet. Grund hierfür sind gesetzliche 
Vorgaben, die bei Rentnerinnen und Rentnern sowohl für Senkun-
gen als auch für Erhöhungen gelten.
Information erfolgt über den Kontoauszug der Bank 
Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden Krankenversi-
cherungsbeiträge werden Betroffene in der Regel über den Kon-
toauszug ihrer Bank informiert.
Rentenbeziehende mit Zuschuss zur freiwilligen Krankenver-
sicherung 
Erhalten Rentenbeziehende einen Zuschuss zu einer freiwilligen 
Krankenversicherung, führt die Erhöhung des Zusatzbeitragssat-
zes der Krankenkasse, ebenfalls um zwei Monate zeitversetzt, 
zu einer höheren Zuschusszahlung. Über eine Änderung der Zu-
schusshöhe informiert die DRV BW stets mit einem Bescheid.
Informationen 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Broschüre Rentner 
und ihre Krankenversicherung“. Diese kann auf www.deutsche-
rentenversicherung.de herunterladen werden.

 
Landespreis für Kleinkunst wird 40
Zum 40. Mal suchen das Land und Lotto Baden-Württem-
bergs beste Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler. Bewerbun-
gen werden bis 31. März entgegengenommen.
Kunststaatssekretär Arne Braun sagte: „The Länd ist lustig – und 
tiefsinnig, doppelbödig, albern, kreativ, politisch wortgewandt 
und musikalisch. Das beweist Jahr für Jahr der Kleinkunstpreis. 
Gemeinsam mit Toto-Lotto geben wir dieser großen Kunst eine 
Bühne! Wir fördern künstlerische Qualität, stärken die freie Szene 
und investieren in die kulturelle Zukunft des Landes. Denn auch die 
Kleinkunst hat unsere Wertschätzung und Unterstützung verdient.“
Paul Nemeth, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg 
sagte: „Die Förderung der Kunst und Kultur durch Lotto Baden-
Württemberg hat eine lange Tradition. Der Kleinkunstpreis zeigt 
eindrucksvoll, wie viele tolle Künstlerinnen und Künstler im Süd-
westen ihre Heimat haben. Seit
vielen Jahren verleihen wir die Auszeichnung gemeinsam mit dem 
Land und bieten damit herausragenden Akteurinnen und Akteu-
ren unterschiedlicher Sparten die große Bühne, die sie verdient 
haben“, sagt Paul Nemeth, Geschäftsführer von Lotto Baden-
Württemberg.
Vergeben werden bis zu drei Hauptpreise in Höhe von 5.000 
Euro und ein Förderpreis in Höhe von 2.000 Euro. Zudem kann 
seit 2010 eine Persönlichkeit aus dem Bereich der Kleinkunst in 
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Baden-Württemberg mit einem Ehrenpreis geehrt werden. Dafür 
stellt die Staatliche Toto-Lotto
GmbH Baden-Württemberg zusätzlich 5.000 Euro zur Verfügung.
Verleihung im Oktober in Stuttgart
Eine ehrenamtliche Jury, bestehend aus Künstlerinnen und Künst-
lern, Kritikerinnen und Kritikern sowie Veranstalterinnen und Ver-
anstaltern, wählt die Preisträgerinnen und Preisträger aus. Die 
Verleihung erfolgt bei einer öffentlichen Veranstaltung im Oktober 
in Stuttgart.
Weitere Informationen: www.kleinkunstpreis-bw.de

 

Für unsere Haupt- und Finanzverwaltung suchen wir eine 

stellvertretende Amtsleitung (m/w/d) 

bis Besoldungsgruppe A 11 mit Entwicklungsmöglichkeiten nach 
A 12 bzw. entsprechende Vergütung nach TVöD (Vollzeit, unbefris-
tet). Die Stelle ist grundsätzlich teilbar und eignet sich auch für 
Hochschulabsolventen. 

Ihre Aufgaben: 
 Vertretung der Amtsleiterin 
 Mitwirkung bei der Erstellung der Haushaltsplanung 
 Jahresabschlussarbeiten 
 Überwachung des Tax Compliance Managements 
 Sonderaufgaben 

Ihre Qualifikation: 
 Abgeschlossenes Studium als Bachelor of Arts Public Manage-

ment (bzw. Dipl. Verwaltungswirt/in - FH) oder als Bachelor of 
Laws Steuerverwaltung (Diplom-Finanzwirt/in - FH) 

 fachliche und soziale Kompetenz 
 Offenheit für digitale Abläufe und selbständiges, zielorientier-

tes Arbeiten 
 Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit  
 Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungen und Terminen auch 

außerhalb der regulären Dienstzeit. 

Wir bieten Ihnen  
ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in einem kleinen 
und engagierten Rathausteam. Wir setzen auf digitalisierte Ab-
läufe, deshalb erwartet Sie ein modern eingerichteter Arbeitsplatz 
mit nur noch sehr wenig Papier. Natürlich besteht die Möglichkeit 
zu mobiler Arbeit. Die Stelle eignet sich für Absolventinnen und Ab-
solventen der Hochschulen für öffentliche Verwaltung und Finan-
zen ebenso wie für erfahrene Kräfte und Wiedereinsteiger/innen 
nach der Familienphase. Derzeit steht haushaltsrechtlich eine 
Stelle der Besoldungsgruppe A 11 zur Verfügung. Auf Grund von 
Umstrukturierungsmaßnahmen in der Verwaltung sind Entwick-
lungsmöglichkeiten bis Besoldungsgruppe A 12 gegeben. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen per E-Mail bis spätestens 28.02.2026 an  
karriere@pfronstetten.de.  
Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie von Amtsleite-
rin Desiree Siller (Tel. 07388/9999-15). 

Fokuswoche Geld 2026: Finanzwissen stärken 
jetzt erst recht
Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie sichere ich mich finanziell 
ab – heute und langfristig?
Genau hier setzt die bundesweite Fokuswoche Geld der Verbrau-
cherzentralen an: Vom 2. bis 6. März 2026 vermitteln Expertinnen 
und Experten in einer Reihe kostenfreier Online-Vorträge fundier-
tes, alltagsnahes Finanzwissen – zukunftssicher, unabhängig und 
verbraucherorientiert.​
Gut und unabhängig informiert
Die Fokuswoche Geld richtet sich an alle, die ihre Finanzkom-
petenz stärken und informierte Entscheidungen treffen möch-
ten – unabhängig vom bisherigen Wissensstand. Die Vorträge 
unterstützen dabei, Unsicherheiten abzubauen und die eigenen 
finanziellen Spielräume besser zu nutzen.
In einer Zeit, in der Reformen und politische Entscheidungen das 
eigene Geld unmittelbar betreffen, ist wichtiger denn je, gut in-
formiert zu sein.
Ausführliche Informationen zu Programm und Anmeldung sind zu 
finden auf www.verbraucherzentrale.de/fokuswoche-geld.

  
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen
Mittlere Reife – Was dann?
Einladung zum nächsten Infotag am 18. April 2026 von 10:00 
bis 12:00 Uhr
Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium mit dem Schwer-
punktfach “Pädagogik und Psychologie” können sie in einem 
konstruktiven und angehnehmen Lernumfeld in drei Jahren das 
Abitur absolvieren. Dabei wird viel Wert auf persönliche und un-
terstützende Lernbetreuung gelegt.
Eine gute Basis fürs Leben bieten die zwei Schuljahre am Berufs-
kolleg Gesundheit/Pflege I und II. 
Die Schüler/innen bereiten sich auf interessante Berufe oder für 
ein Studium vor und können die Schule mit der Fachhochschul-
reife abschließen. Sie beenden die Schule mit dem Abschluss 
Assistent/in im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Berufskolleg 
ist schulgeldfrei.
Am Berufskolleg Fremdsprachen absolvieren die Schüler/innen 
nach der Mittleren Reife in zwei Jahren die Fachhochschulreife 
und eine Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassisten-
ten. Ziel der Ausbildung ist es, eine fundierte Berufsqualifikation 
für international tätige Unternehmen zu vermitteln.
Mathematik-Vorbereitungskurs für die Mittlere Reife-Prüfung 
in den Osterferien, Mittwoch bis Freitag (3 x 4 Unterrichtsstun-
den von 08:00 Uhr bis 11:20 Uhr), vom 08.04.- 10.04.2026
Deutsch für Beruf – Intensives Grammatik und Rechtschreib-
training
10 x mittwochs von 18:00 bis 19:30 Uhr, ab 04.03.2026

www.kolping-riedlingen.de
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 
Riedlingen, Tel. 07371/93500, sekretariat.rd@kbw-gruppe.de

 

 
Herzliche Einladung an die Viertklässler und ihre Eltern
Gerne informieren und beraten wir Dich / Sie persönlich zu unserer 
Schule und unserem Konzept.
Wir laden Euch / Sie zu unserem Schnuppertag am 24. Februar 
2026, um 14:00 Uhr ein.
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Zum Vormerken:

Anmeldung Münsterschule Zwiefalten
Die Anmeldung an der Realschule Zwiefalten ist zu folgenden 
Zeiten möglich:
Anmeldetermine für Klasse 5 im Sekretariat der Realschule:
Montag, 09.03.2026 von 8:00 – 12:00 Uhr
Dienstag, 10.03.2026 von 8:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch, 11.03.2026 von 8:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 
16:00 Uhr
Donnerstag, 12.03.2026 von 8:00 – 12:00 Uhr und von 17:00 
– 19:00 Uhr
Anmeldungen sind auch jederzeit nach Absprache möglich.
Bitte bringen Sie bei der Anmeldung Blatt 1 "Rückmeldung 
für den weiteren Bildungsweg" oder Blatt 2 "Empfehlung der 
Klassenkonferenz für den weiteren Bildungsweg" oder das 
Formular "Information über die Ergebnisse der zentralen Kom-
petenzmessung" und Blatt 3 der Grundschulempfehlung mit.
Ebenso möchten wir Sie bitten, den Personalausweis, Reise-
pass oder eine Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes sowie 
den Nachweis über Masernschutz mitzubringen.

Die Gemeindekasse Zwiefalten gibt bekannt: Mittagessen 
in der Münsterschule
Das Essensgeld für das I. Schulhalbjahr 2025/26 wird am 01.03.26 
abgebucht. Der Preis je Essen beträgt 5,25 €.
Bei Fragen zum Essensgeld bitten wir Sie, sich direkt mit der 
Münsterschule
Zwiefalten, Frau Gösele, Tel. 07373-591 in Verbindung zu setzen.

Besuch der Klassen 9 und 10 im Landtag von 
Baden-Württemberg
Die Klassen 9 und 10 besuchten am 3. Februar den Landtag von 
Baden-Württemberg in Stuttgart. Ziel des Ausflugs war es, einen 
Einblick in die parlamentarische Arbeit und die politischen Abläufe 
zu erhalten.

 
Zu Beginn nahmen die Schülerinnen und Schüler an einer Füh-
rung durch das Landtagsgebäude teil. Dabei wurde ihnen der 
Plenarsaal gezeigt und erklärt, wie dort politische Entscheidungen 
getroffen werden. Außerdem erhielten sie Informationen über den 
Ablauf von Wahlen und die Aufgaben des Landtags.
Im Anschluss hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit, mit Abgeordneten verschiedener Parteien zu sprechen. An 
dem Gespräch beteiligten sich Cindy Holmberg (Die Grüne), Ma-
nuel Hailfinger (CDU), Timm Kern (FDP) sowie Joachim Steyer 
(AfD). Die Schülerinnen und Schüler konnten eigene Fragen stel-
len, die von den Abgeordneten in einer einstündigen Fragerunde 
beantwortet wurden.

 

Nach dem Austausch mit den Abgeordneten traten die Klassen 
die Rückfahrt mit dem Bus an. Der Besuch bot den Schülerinnen 
und Schülern die Gelegenheit, Politik aus nächster Nähe kennen-
zulernen und sich über unterschiedliche politische Positionen zu 
informieren. Die Schülerinnen und Schüler zeigten großes Inter-
esse und empfanden den Tag im Landtag als sehr positiv.
Bericht: Lara Hofmann, Emily Koch

 

 
Das kath. Münsterpfarramt in Zwiefalten ist geöffnet:
Montag: 09:00 – 12:00 Uhr
und 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr
und 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr
Beda-Sommerberger-Str. 5
88529 Zwiefalten
Tel. 07373 – 600, Fax 07373 – 2375
E-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de

Erreichbarkeit des Pastoralteams:
Pfarrer Sigmund F. J. Schänzle
Münsterpfarramt Zwiefalten
Beda-Sommerberger-Str. 5
88529 Zwiefalten
Mobil 0160 – 94994902
E-Mail: sigmund.schaenzle@drs.de
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Pater Evodius Miku
im Pfarrhaus Aichelau,
Franz-Arnold-Str. 42
Tel. 07388 – 9934675
E-Mail: evodiusanthony.miku@drs.de
Pastoralreferentin Maria Grüner
Tel. 07373 – 9214324
Mobil 0176 – 55079323
E-Mail: maria.gruener@drs.de
Gemeindereferentin Patricia Engling
Tel. 07373 – 9214325
Mobil 01575 – 3352866
E-Mail: patricia.engling@drs.de
Gemeindeassistent Dominik Graf
Mobil 01578 – 5071051
E-Mail: dominik.graf@drs.de
Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg
Mobil 0178 – 9061124
E-Mail: hubertus.ilg@drs.de
Kirchenpflege Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb
Dietmar Landenberger-Edelburg
Tel. 07373 – 9205699
Mobil 01525 – 4989912
E-Mail: se.zwiefalteralb@kpfl.drs.de
Klinikseelsorge ZfP Zwiefalten
Hildegard Jakob
Tel. 07373 – 10-3373
E-Mail: hildegard.jakob@zfp-zentrum.de
www.zfp-web.de
Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Manuela Otto
Tel. 07373 – 921480
Mobil 0174 – 9030193
E-Mail: hospizgruppe-zwiefalten@web.de

Gottesdienste und Veranstaltungen in der Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb:
Donnerstag, 19.02.2026
19:00 Uhr Abendmesse in Aichelau
Freitag, 20.02.2026
19:00 Uhr Abendmesse in Pfronstetten
Samstag, 21.02.2026
09:30 Uhr Eucharistiefeier im Haus Adolph Kolping Zwiefalten 
– Begegnungstag des Frauenbundes Zwiefalten
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Hayingen
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Aichelau
Sonntag, 22.02.2026
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Indelhausen
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Wilsingen
09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Ehestetten
10:30 Uhr Eucharistiefeier im Münster Zwiefalten
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Mörsingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Huldstetten
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Tigerfeld
Dienstag, 24.02.2026
19:00 Uhr Abendmesse im Coemeterium im Münster Zwiefalten
19:00 Uhr Abendmesse in Hayingen
Mittwoch, 25.02.2026
19:00 Uhr Abendmesse in Wilsingen
Donnerstag, 26.02.2026
09:00 Uhr Eucharistiefeier im Coemeterium im Münster Zwie-
falten
19:00 Uhr Abendmesse in Tigerfeld

 

  
Vortrag von Prof. em. Albert Biesinger in Großengstingen
"Warum kommen wir auf die Welt, wenn wir doch wieder ster-
ben müssen? Antworten, die uns das Leben gibt".
Dazu liest er auch aus seinem gleichnamigen Buch vor.
Herzliche Einladung am Donnerstag, 05. März 2025 um 19:30 
Uhr ins Katholische Gemeindezentrum St. Martin Großengs-
tingen .
Dr. Albert Biesinger ist emeritierter Professor für Religionspäd-
agogik und Kirchliche Erwachsenenbildung an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Er ist Ständiger 
Diakon, Notfallseelsorger und Vater von vier Kindern und neun 
Enkelkindern. Er veröffentlichte viele erfolgreiche Bücher zu zen-
tralen Themen gelingender religiöser Bildung.
Karten sind an der Abendkasse für 5 € erhältlich.

 
St. Vitus
Kirchengemeinderat
Die nächste Sitzung des KGR ist am Freitag, 20.02.2026 um 19:00 
Uhr im Pfarrheim.
Samstag, 21.02.2026 – nach Aschermittwoch
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse
zum 1. Fastensonntag
Dienstag, 24.02.2026 – Hl. Matthias
18:30 Uhr Rosenkranzgebet
19:00 Uhr Abendmesse
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Sonntag, 01.03.2026 – 2. Fastensonntag – Caritas-Fastenop-
fer – Zählsonntag
09:00 Uhr Eucharistiefeier

 
St. Nikolaus
Kirchengemeinderat
Die nächste Sitzung des KGR ist am Montag, 23.02.2026 um 
19:00 Uhr in der Schule.
Samstag, 21.02.2026 – nach Aschermittwoch
10:30 – 11:00 Uhr Bücherei
Sonntag, 22.02.2026 – 1. Fastensonntag
09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Samstag, 28.02.2026 – der 1. Fastenwoche – Caritas-Fasten-
opfer – Zählsonntag
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse
zum 2. Fastensonntag

 
St. Urban
Sonntag, 22.02.2026 – 1. Fastensonntag
09:00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 01.03.2026 – 2. Fastensonntag – Caritas-Fastenopfer
14:00 Uhr Seniorennachmittag im Rubin im Tal

 
 

St. Bernhard
Sonntag, 01.03.2026 – 2. Fastensonntag – Caritas-Fastenop-
fer – Zählsonntag
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier
14:00 Uhr Seniorennachmittag im Rubin im Tal in Anhausen

 
Weltgebetstag am 6. März 2026
(Künstlerin Gift Amarachi Ottah)
„Kommt! Bringt eure Last.“ – Unter 
diesem Motto steht der diesjährige 
Weltgebetstag. Der Gottesdienst 
wurde von Frauen unterschiedlicher 
christlicher Konfessionen aus Nige-
ria erarbeitet. „Nigeria ist mit über 
230 Mio. Menschen das bevölkerungsreichste Land Afrikas, mit 
einer der jüngsten Bevölkerungen weltweit. Armut, Gewalt und 
ethno-religiöse Konflikte sind weit verbreitet.“
Arbeitshilfe 2026 Albrecht Ebertshäuser
All ihre Probleme bewältigen die Frauen im Vertrauen und Glauben 
auf Gott. Und sie laden auch uns ein "schwere Lasten Jesus zu 
Füßen zu legen und in seiner Verheißung Ruhe zu finden" (Got-
tesdienstordnung S.9)
Herzliche Einladung schon jetzt zum Gottesdienst am 6.3.2026 
um 19 Uhr im Kapitelsaal in Zwiefalten.
Am Freitag, den 20. Februar findet unser Vorbereitungstreffen 
für den Gottesdienst statt. Herzliche Einladung dazu, an alle die 
den Gottesdienst aktiv mitgestalten möchten.
Beginn: 18:30 Uhr im Evang. Pfarrhaus, Elsa-Brändström-Str. 12, 
Zwiefalten

Mit Geld die Welt verändern
Ein Vortrag von Oikocredit am Do. 26. Februar
um 19 Uhr im Haus Adolph Kolping in Zwiefalten
Nachhaltige Geldanlagen erfreuen sich 
einer steigenden Nachfrage. Die Beach-
tung ethischer, sozialer und ökologischer 
Aspekte wird vielen Menschen wichtiger 
und immer mehr Anleger*innen möchten 
mit ihrem Geld nicht nur finanzielle Erträ-
ge sondern ökologische und soziale Wir-
kungen mit ihren Investitionen erzielen.
Die internationale Genossenschaft Oiko-
credit investiert seit 50 Jahren in soziale 
Unternehmen und Finanzinstitutionen, 
die dazu beitragen benachteiligte Menschen mit Krediten und Be-
ratung zu unterstützen. Zudem finanziert Oikocredit Unternehmen 
des Fairen Handels wie z. B. Kaffeegenossenschaften. Wie fairer 
Handel und Wertschöpfungsketten funktionieren, welche Bera-
tungs- und Schulungsangebote Partnerorganisationen brauchen 
und inwiefern Frauen davon profitieren, erläutert die Referentin mit 
Erfahrungen aus Indien, Ghana und Peru.
Der Vortrag ist kostenlos. Für Verpflegung ist gesorgt.
Es wird ein kleines Sortiment von Produkten zu kaufen geben,
die durch die Unterstützung von Oikocredit entstanden sind.

 
Termine und Veranstaltungen
Der Wochenspruch an Invokavit lautet:
„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre." (1. Joh 3,8b)
Die Hölle war überfüllt. Nur ein letzter Platz war frei.
Der Teufel sagte: „Den bekommt nur ein ganz schlimmer Mensch.“
Viele traten vor – doch keiner schien ihm böse genug.
Schließlich stand da einer, der sagte: „Ich bin eigentlich falsch 
hier. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe nie etwas Böses getan. 
Ich habe nur immer zugesehen. Ich habe mich nicht eingemischt, 
wenn andere verfolgt, gedemütigt, gequält oder zugrunde gerich-
tet wurden. Ich habe geschwiegen und mich herausgehalten.“
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Der Teufel lächelte: „Mit Ihnen bin ich zufrieden. Der Platz gehört 
Ihnen.“
Das Böse wirkt nicht nur im offenen Hass. Es wirkt auch im Weg-
sehen, im Schweigen, im „Ich halte mich raus“. Christus aber 
kommt nicht, um zuzusehen. Er stellt sich dem Bösen entgegen 
– in der Wüste, am Kreuz, mitten in unserer Welt.
Invokavit ruft uns: Nicht wegsehen! Denn das Licht ist da.
Freitag, 20.02.2026
Heute findet unser Vorbereitungstreffen für den Gottesdienst 
statt. Herzliche Einladung dazu, an alle die den Gottesdienst aktiv 
mitgestalten möchten.
Beginn: 18:30 Uhr im Evang. Pfarrhaus, Elsa-Brändström-Str. 12, 
Zwiefalten
Samstag, 21.02.2026
Repair-Cafe Zwiefalten – Planungs- 
und/oder Gründungstreffen
Wer Interesse hat , wer jemanden kennt, 
der gerne repariert, wer Lust auf Kaffee, 
Austausch oder einfach Fragen hat:
Wir treffen uns um 10.00 Uhr im Evangelischen Pfarrhaus 
Zwiefalten, Elsa-Brändström-Str. 12
Dort wollen wir über Sinn und Zweck, das weitere Vorgehen, mög-
liche Termine, eine Eröffnung und offene Fragen sprechen.
Informationen unter Tel.: 07373 / 2885 
Hans-Peter Schumacher und Albrecht Schmieg
Sonntag, 22.02.2026 - Invokavit
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Katharinenkirche in 
Hayingen

Montag, 23.02.2026
19:45 Uhr Chorprobe im Dorfgemeinschaftshaus in Mundingen
Mittwoch, 25.02.2026
15 Uhr Konfis im Gemeindehaus in Hayingen
16 - 17 Uhr Die Bücherei im Evang. Gemeindehaus Hayingen hat 
geöffnet.
18 - 19 Uhr Jungschargruppe im Zwiefalter Pfarrhaus

Donnerstag, 26.02.2026
19 Uhr Herzliche Einladung zu einem Abend mit Oikocredit ins 
Haus Adolph Kolping.
Mehr Informationen finden Sie unter der ökumenischen Rubrik 
und auf unserer Homepage.
https://www.zwiefalten-hayingen-evangelisch.de
Freitag, 27.02.2026
19:30 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats im Ge-
meindehaus in Hayingen

 

 
Blut geben Leben retten
Nächster Blutspendetermin in Zwiefalten am Freitag, 6. März 
2026 von 14.30 – 19.30 Uhr in der Rentalhalle.
Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde ab dem 18. 
Lebensjahr. Aktuell gibt es keine Altersbegrenzung mehr.
Weitere Informationen zur Blutspende sind unter der gebühren-
freien Hotline 0800-1194911 und im Internet unter www.blutspen-
de.de erhältlich.
Bringen Sie bitte unbedingt Ihren Personalausweis zur Blut-
spende mit!
Eine Terminreservierung ist bereits möglich, entweder im Internet 
oder unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911.
Eine Spende ist nur mit Terminreservierung möglich.

 
Jetzt Blut spenden und Reise nach Mailand gewinnen
Unter allen Lebensretter*innen verlost der DRK-Blutspende-
dienst drei exklusive Reisen in die Modemetropole Mailand.
Täglich werden allein in Baden-Württemberg und Hessen 3000 
Blutspenden benötigt. Patient*innen aller Altersklassen sind auf 
eine kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. Viele 
Menschen merken erst, wie wichtig eine Blutspende ist, wenn 
sie selbst oder ihr Umfeld durch einen Unfall oder eine Krankheit 
plötzlich Blut benötigen. Der DRK-Blutspendedienst appelliert an 
alle Unentschlossenen: Es ist nie zu spät für die gute Tat.
Verlosungsaktion: Blut spenden, Koffer packen und Mailand 
genießen. Unter allen Blutspender*innen verlost der DRK-Blut-
spendedienst vom 23. Februar bis 31. März 2026 drei exklusive 
Städtereisen für je zwei Personen nach Mailand.
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So einfach geht’s: Einfach einen Blutspendetermin im Aktions-
zeitraum buchen, Blut spenden und danach online an der Verlo-
sung teilnehmen.
Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden Interessier-
te unter: www.blutspende.de/mailand
Die Blutspende gehört zu den einfachsten und schnellsten guten 
Taten: Benötigt wird maximal eine Stunde Zeit, davon dauert die 
reine Blutentnahme nur etwa zehn Minuten. Abgenommen wer-
den 500 Milliliter Blut. Gespendet werden darf sogar mehrfach im 
Jahr im Abstand von 56 Tagen – Frauen dürfen bis zu vier, Männer 
bis zu sechs Mal innerhalb von 12 Monaten spenden.
Nora Löhlein, Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienstes 
Baden-Württemberg – Hessen betont: „Besonders für neue 
Spender*innen bietet die erste Blutspende ein wertvolles Plus: 
Wenige Wochen nach der ersten Blutspende erfährt man die eige-
ne Blutgruppe - eine Information, die im Notfall lebensrettend sein 
kann.“ Der DRK-Blutspendedienst bietet in der Region Hessen 
und Baden-Württemberg täglich eine Vielzahl an Terminen an.
NÄCHSTER TERMIN in 88529 Zwiefalten
Freitag, dem 06.03.2026
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Rentalhalle, Mauerstraße 1
Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine

 
VERANSTALTUNGEN IN HAYINGEN UND UMGEBUNG - 
OHNE GEWÄHR
20.02.2026 Ehestetten Küchenparty Tressbrüder Biohotel Rose 
19:00 Uhr, Genieße einen schönen Abend mit leckerem Bio-Essen 
und feinen Getränken inmitten der ROSE, bei einer Küchenparty. 
An diesem Abend sind alle Türen der Küche und des Restaurants 
für dich geöffnet und du kannst den Köchen über die Schulter 
schauen und dir dein Lieblingsgericht selbst zusammenstellen. 
An verschiedenen Foodstationen holst du dir deine Gerichte (Vor-
speisen, Zwischengänge, Hauptgänge & Desserts) und lernst ne-
benbei nette Leute kennen. Bei Live Musik verbringst du einen 
genussvollen Abend bei den TressBrüdern. www.tressbrueder.de
20.02.2026 Hayingen Generalversammlung Stadtkapelle Hay-
ingen Gasthof Kreuz, https://www.stadtkapelle-hayingen.de/
21.02.2026 Anhausen Fackel verbrennen NV Gomba-Deifl e. V. 
Eichhalden, www.gomba-deifl.de
21.02.2026 Gomadingen Sterne gucken und Geschichten zu 
Sternbildern Sternberg, 17:00 – 20:00 Uhr, Erzählt am Lagerfeuer 
am Sternberg. Bitte Grillgut mitbringen; Stockbrotteig und Kinder-
punsch vorhanden. Lebensmittelkosten: + 3 € / TN, TP: Parkplatz 
am Waldrand südwestlich vom Sternberg, Info: Brigitte Spiegler 
01577 1706400, https://alb-guide.de/termine-2026/
23.02.2026 Hayingen Informationsveranstaltung Breitband-
versorgung - Glasfaseranschluss Digelfeldhalle,19.00 Uhr, Ver-
anstalter: OEW Breitband GmbH Ehingen, zollernalb-data GmbH 
Balingen, Seim&Partner Planungsgesellschaft mbH Wiesbaden 
und Stadt Hayingen.

 
Einladung zur Generalversammlung
Unsere diesjährige Generalversammlung findet am Samstag, 7. 
März 2026 um 20:00 Uhr im Gasthaus Kreuz in Hayingen statt.
Wir laden hierzu alle aktiven und passiven Mitglieder sowie Freun-
de und Gönner recht herzlich ein.
Tagesordnung:
- Begrüßung und Eröffnung
- Totenehrung
- Bericht des 1. Vorsitzenden
- Bericht des Schriftführers

- Bericht des Kassiers
- Bericht des Kassenprüfers
- Bericht des Dirigenten
- Entlastung der Vorstandschaft
- Wahlen
- Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Wünsche und Anträge sind bei der 1. Vorsitzenden Karin Bach-
mann eine Woche vor der Generalversammlung einzureichen.
Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen.
-Die Vorstandschaft-

 
Landfrauenverband der Gesamtgemeinde Hayingen im Auf-
trag des Bildungs- und Sozialwerks der Landfrauen e. V.

Frühstück der Landfrauen
Die Landfrauen laden zum genussvollen Start in den Tag mit ge-
meinsamem Frühstück, am
Samstag, 7. März 2026, um 9 Uhr ins Sportheim Hayingen ein.
Neben leckeren Köstlichkeiten erwartet die Besucherinnen ein 
informativer Vortrag von Christine Geiselhart rund um das Thema 
Bienen und Honig.

 
Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die Bienen selbst, ihre be-
sondere Bedeutung für Mensch 
und Natur sowie die wertvollen 
Wirkungen ihrer Erzeugnisse. Sie 
gibt Einblicke in die Welt der Bie-
nen und erläutert, wie Honig und 
andere Bienenprodukte genutzt 
werden können. Zudem stellt sie 
die Bienenstocklufttherapie vor die 
unter anderem von Heuschnupfen-
geplagten geschätzt wird.
Unkostenbeitrag: Mitglieder 16,00 €, Nichtmitglieder 18,00 €. 
Anmeldung bis spätestens 1.3. bei Gisela Kloker, Tel. 07386/796.
Die Landfrauen Hayingen freuen sich auf zahlreiche Gäste und 
einen genussvollen sowie informativen Vormittag.
Die Vorsitzenden und Stellvertreterinnen

 
Fasnet ist zu Ende
Die Fasnet in Hayingen ist mit einem bunten Umzug und dem 
traditionellen Fasnetsverbrennen am Rathaus zu Ende gegangen.
Hinter uns liegen drei stimmungsvolle Zunftbälle mit tollem Pro-
gramm, der fröhliche Kinderumzug am Glombigen sowie der 
Hausumzug am Fasnetsdienstag.
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Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher, die mit uns gefeiert 
und diese Tage zu etwas Besonderem gemacht haben.
Vor allem gilt unser besonderer Dank allen fleißigen Helferinnen 
und Helfern – vor und hinter den Kulissen. Ohne euren Einsatz, 
eure Zeit und eure Unterstützung wäre das alles nicht möglich 
gewesen. Danke an jeden Einzelnen, der mitgeholfen hat!
Der Zunftrat

 
Einladung zur Generalversammlung
Die Generalversammlung der Stadtkapelle Hayingen e. V. findet 
am Freitag, 20. Februar 2026 um 20:00 Uhr im Gasthof Kreuz in 
Hayingen statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer​
6. Bericht der Jugendleiterin
7. Bericht des Dirigenten
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Wahlen
10. Ehrungen
11. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Wir laden alle aktiven und passiven Musiker und Ehrenmitglieder 
sowie alle Freunde und Gönner ganz herzlich ein.

 
Neue Yoga Kurse ab März
Yoga Flow & Tiefenentspannung – Dein Kurs für Balance und 
Energie

 
In diesem ganzheitlichen Yoga-Kurs erwartet dich eine harmoni-
sche Mischung aus aktivem Yoga und beruhigendem Yin Yoga. 
Ideal für alle, die sowohl körperlich aktiv sein als auch tief ent-
spannen möchten.
Was dich erwartet:
Ein aktivierender Flow-Teil zur Stärkung, Mobilisierung und För-
derung deiner Energie. Ein sanfter Yin-Teil mit passiven Dehnun-
gen, um tiefe Spannungen loszulassen und das Nervensystem 

zu beruhigen, Atemübungen und kurze Meditationen zur inneren 
Zentrierung. Eine abschließende Tiefenentspannung für Regene-
ration und Ruhe.
Für wen ist der Kurs geeignet? 
Für Anfänger ebenso wie für Geübte, die eine ausgewogene Pra-
xis suchen. Der Fokus liegt auf achtsamer Bewegung, Körper-
wahrnehmung und dem Einklang von Körper und Geist.
Mitbringen:
Bequeme Kleidung (Zwiebellook), eine Yogamatte, Yoga-Block 
oder ein Kissen
Wann und wo?
Immer donnerstags im evangelischen Gemeindehaus, Hayin-
gen (Ehestetter Str. 3).

 
ov-hayingen@vdk.de
Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. fordert bezahl-
baren Wohnraum durch die Erhöhung der Landesmittel für 
sozialen Wohnungsbau
In Baden-Württemberg fehlen nach einer Schätzung mehr als 
200.000 Sozialwohnungen. Immer mehr Haushalte sind von stei-
genden Mieten finanziell überfordert, dies steht hohen Gewinnen 
aus Vermietung und Verpachtung gegenüber. Vor dem Hinter-
grund der herrschenden Wohnungsnot und des fehlenden bezahl-
baren Wohnraums in Baden-Württemberg muss dringend weiterer 
Wohnraum geschaffen werden. Dazu müssen mehr Neubauten 
erstellt, aber auch bestehende Bauten saniert und ersetzt werden.
Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg fordert die Erhö-
hung der Landesmittel für den sozialen Wohnungsbau und ruft 
alle Stadt- und Landkreise auf, zusätzlich kommunale Fördertöpfe 
für den Wohnungsbau einzurichten.

 
Generalversammlung
Unsere diesjährige ordentliche Generalversammlung findet am 
Freitag, den 27. Februar 2026 um 21.30 Uhr im Probelokal des 
Musikvereins Ehestetten statt.
Tagesordnungspunkte:
- Begrüßung durch den Vorstand
- Bericht des Schriftführers
- Bericht des Kassierers
- Bericht der Kassenprüfer
- Entlastung der Vorstandschaft
- Wahlen
- Sonstiges
Alle Mitglieder sind recht herzlich dazu eingeladen.
Die Vorstandschaft

 
Yoga mit Rose Rother
Hallo, liebe Yogi`s
Es erwartet euch ein neues Programm, Beweglichkeit und Stabili-
tät – dass diese beide zusammengehören und in einem gesunden 
Verhältnis stehen müssen, kann man nicht oft genug betonen.
Alle die sich in die Liste eingetragen haben brauchen sich nicht 
anmelden. Wenn Ihr den Termin nicht wahrnehmen könnt, bitte 
rechtzeitig Bescheid sagen. Es sind 10 Yogaeinheiten vorgese-
hen. Beginn 24/25.2.26
Anfangszeiten Dienstag und Mittwoch im Gymnastikraum 
Rentalhalle
08.15 – 09.30 Uhr 	 09.45 – 11.00 Uhr
17.45 – 19.00 Uhr		 19.15 – 20.30Uhr
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= Dienstag nur für Männer
= Mittwoch für alle
Bitte folgendes mitbringen:
Matte, Kuscheldecke, Handtuch, Kissen für Kopf und Knie
„Wer rastet der rostet“
Ich freue mich auf euch liebe Grüße Rose
YogaYogaYogaYogaYogaYogaYogaYogaYogaYoga

 
Fit in den Frühling durch Heilfasten
Werfen Sie unnötigen Ballast ab, beim gemeinsamen Heilfas-
ten in Begleitung mit Heilpraktikerin Karoline Renner vom 02.-
10.03.2026
Heilfasten hat eine reinigende Wirkung für Körper und Geist. Der 
freiwillige Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel für eine 
bestimmte Zeit hilft nicht nur bei der Gewichtsabnahme, sondern 
wird auch als körperliche und seelische Reinigung angesehen Der 
Körper entschlackt und entgiftet. Für die Seele stellt das Fasten 
eine spirituelle Erfahrung dar. Die Gedanken werden klarer, die 
Seele öffnet sich.
Neugierig geworden? Vorab findet ein Informationsabend am 
25.02. um 19:30 Uhr im Gestütsgasthof Marbach, Am Dolder-
bach 15, statt. An diesem Abend können alle Fragen rund ums 
Fasten beantwortet werden. TN Beitrag für den Info-Abend 
5,00 €. Eine Anmeldung zum Info-Abend ist nicht erforderlich.
In der Fastenwoche vom 02.03.-10.03.2026 können sich die Fas-
tenden bei mehrmaligen Treffen in der „alten Molke“ in Ehestetten 
(Termine werden beim Infoabend bekannt gegeben) austauschen 
und erhalten viele Infos. Die Fastenwoche ist sowohl für erstmalig 
Fastende als auch für erfahrene Fastende geeignet.
Anmeldungen zur Fastenwoche sind bis 25.02.2026 möglich 
LandfrauenRT@lbv-bw.de

 
Neuimkerschulung: Bienen halten - die Welt 
verstehen
Beim Bezirksimkerverein Münsingen – Schwäbische Alb e. V. be-
ginnt am Freitag den 27.02.2026 von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr 
eine umfangreiche Neuimkerschulung mit Referent Imkermeister 
Werner Gekeler.
Das Programm besteht aus einem theoretischen und einem prak-
tischen Teil. Nach der Auftaktveranstaltung folgen am 13.03.2026 
und 20.03.2026 weitere Theorieabende zur gleichen Zeit. Die Pra-
xistermine beginnen am Montag 13.04.2026 immer in Münsingen-
Dottingen und finden zunächst alle 2 Wochen im Monat ab 17.30 
Uhr statt, bei regem Interesse und Gruppenteilung ab 16.30 Uhr 
und 18.30 Uhr. Später im Bienenjahr folgen ab Juni wöchentliche 
Treffen. Eine Abschlussveranstaltung findet am 25.09.2026 statt. 
Veranstaltungsort ist das DRK-Heim, Unter der Bleiche 15, 72525 
Münsingen.
Anmeldung bei Interesse bei Klaus Seiffert, 72537 Mehrstetten, 
Bergstr. 6, Tel:07381/929719, E-Mail: seiffert-mehrstetten@t-
online.de.
Eindrücke aus der letzten Neuimkerschulung in 2024 können auf 
der Homepage des Vereins eingesehen werden unter: https://
muensingen.lvwi.de/rueckblick.

Gastschülerprogramm 
Jugendliche aus Mexiko und Brasilien (1416 Jahre alt) su-
chen Gastfamilien!
Lernen Sie andere Kulturen ganz persönlich kennen – durch die 
Aufnahme eines Gastschülers. Die DJO – Deutsche Jugend in 
Europa sucht herzliche Familien, die einen Jugendlichen als „Kind 
auf Zeit“ aufnehmen und den interkulturellen Austausch im Alltag 
erleben möchten.

Dringend gesucht: 
Gastfamilien für fünf Schüler aus
Mexiko (Guadalajara)
29.03. – 15.06.2026
Weitere Programme im Sommer: 
Brasilien (Porto Alegre)
21.06. – 21.07.2026
Brasilien (Ivoti)
21.06. – 11.07.2026
Die Schüler besuchen während ihres Aufenthalts eine Schule am 
Wohnort der Gastfamilie und lernen Deutsch als Fremdsprache. 
Ein Vorbereitungsseminar bereitet sie auf das Leben in Deutsch-
land vor und schafft eine gute Basis für eine bereichernde gemein-
same Zeit. Ein Gegenbesuch ist möglich.
Kontakt:
DJO – Deutsche Jugend in Europa e. V.
Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart
Tel. 0711-6586533, E-Mail: gsp@djobw.de
www.gastschuelerprogramm.de

Second-Hand-Basar Waldorfschule Engstingen
Kleidung für Groß & Klein:
​Frühlings- & Sommerkleidung, Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge etc.
SAMSTAG, 28.02.26 von 10:00 bis 14:00 Uhr 
in der Turn- und Festhalle
Vieles kostet nur 1 Euro 
Nach dem Einkauf Entspannung bei einem Besuch im Elterncafé!
Wir verwöhnen Sie mit Getränken – heiß oder kalt – und leckeren 
selbst gebackenen Kuchen, sowie frische Crêpes von unserer 
5. Klasse.
Freie Waldorfschule auf der Alb | Freibühlstraße 1 | 72829 Engs-
tingen | Telefon 07129 937030 | www.waldorfschule-engstingen.
de | @waldorf_alb


